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Die Thätigkeit der Orts

aufdie politiſche Gemeinde , das
vereine fällt in der Regel

erſtreckt ſich in der Regel
Thätigkeitsgebiet der Bezirks

mit dem Amts⸗ bezw. Amts⸗
gerichtsbezirk , dasjenige der Gauverbände in der Regel mit
einem der Kre rbände zuſammen

Der Geſammtverein , welcher unter dem beſonderen

Schutze Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs
ſteht , wird durch den Präſidenten des Landwirthſchaftsrathes
und 12900 einen Geſammtausſchuß vertreten . Letzterer beſteht
aus je einem Vertreter der Bezirksvereine und tagt unter dem

ereine n deraus den beiden Vorſtän
ö Gauverbande zugetheilten Bezir

ind zwei von denletztern auf je vier Jahre
lliedern beſteht

WMitglieder des

6velcherſchuß ,
der dem

Gauaus

reine
gewählten Mit

Badiſchen Landwirthſchaftsrathes
die Zeit 1892 - 96 .

1. Das durch landesh. Entſchließung beſtellte Prüſidium :
Präſident : Landtagsabgeordneter Oekonom Hermann

Klein in Wertheim
etender Präſident

auf

Frhr . Ferdinand33 Stellvertr
Vorſitz des Präſidenten des Landwirthſchaftsrathes . Letzterer von Bodman , Gutsbeſitzer auf Lorettohof bei Freiburgvom Landesherrn nach Ar

—
der den Verein im Kammerherr und Mitglied der I. Kammer ; außero ordentliLandwirthſchaftsrath vertretenden Mitglieder ernannt . Geſandter und bevollmächtigter Miniſter am K. Bayr

Das Organ der einzelnen Gauverbände iſt der betreffende K. Württ . Hofe

2. Vertreter der landwirthſchaftlichen Gauverbände :

0 Bezeichnung des Gauverbandes und deſſen

2 Zuſammenſetzung nach Bezirksvereinen . Vertreter . eeannghhe

1. I. Gauverband ( Seegau ) Güterinſpektor Enderle - Salem Gutsbeſitzer von Schmidsfeld
1. Ueberlingen , 2. Salem , 3. Meersburg l

2 II. Gauverband ( Höhgau ) Gut ktor Franz Rie
4. Konſtanz , 5 Engen , 6. Radolfzell Mainau
7. Stockackh

3 III . Gauver Krone rth E. Walter - Pfullen
ea K . dorf

4 1. Schwarzwaldgau ) [Poſthal Faller - Bonn thiera t
eſchingen , 13 dorf

klet 1 Bürge Meyer⸗ - Grießen Schöna Ober⸗
gen, 16. St

6 uverband Gau ) . Vech B rmeif
andern , 20. Müllheim

Schopfheim .
7 Sgau ) 8 Geh. R 1 a S a Freihe duv ck

28. Breiſach , mmendingen , 25. Et Emmen je Orſchweier tit d

tenheim , 26. Freiburg, 27. Kenzingen , Kamn
28. Staufen , 29. Waldk 30. Neuſtad

8. VIII . Gauverband (Gutach, Kinzigge Oekonom W. E Strohba Oberförſter Schät fack
31 . Ger 32. Triberg , olfach

IX. Gauve u) irgermeiſter Häß - Meiſſenheim rgermeiſter Ehrhard
34. Kork , 35. Lahr, 36. Oberkirch urſt
37. Offenburg

10 X. Gauverband ( Oosgau ) iberger Bezirkst Bra Baden
38. Achern , 39. Baden , 40. Bühl , 41
Gernsbach , 42. Raſtatt .

11 XI. Gauverband ( Pfinzgau ) . Landtag eordneter Oekonor Bürge Herbſt - Hochſtetter
43. Bruchſ Bretten , 45. Durlack Frank - Buckenber
46. Ettlinge Farl e, 48. Pforz

heim , 49 g.
12 rband 1 Kommerzienrath d Sci⸗ - St §H. Schuh⸗C

pingen , ! pio - Mannhein der
eim, 53. He Erſten Kammer

burg , 55. Mannheim , 5
5 De

U
m, 58. W᷑eslo⸗

1 Odenwaldgau ) Gutspächter Ad 3randen Bürgermeiſter H. B
60. Buchen 1. Eber burg A terhauſe

osbach .
14.] XIV. Gauverband aubergau ) O ekonom Eduard ‚ Oekonom Gg. Zembſch - Haidhof b

63. Boxberg , 64. Gerlachsheim Krauthein Wertheim
Krautheim , 66. Tauberbiſchofshein
57. Wertheim
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3. Vertreter der Kreiſe .

2
BezeichnungVebtbeter Stellvertreter Des2

Kreiſes

15. ] Landtagsabgeordneter Eduard M üller - Welſchingen . ] Bürgermeiſter Bücheler Engelswies . Kreis Konſtanz .16. ] Bürgermeiſter Rall - Marbach . Sternwirth Frei⸗Vehla . Kreis Villingen .17. ] Poſthalter Eduard Schmidt - Rheinheim . rgrmſtr . J . B. Mayer⸗Stühlingen . ] Kreis Waldshut .18.] Max Kaltenbach - Schallſtadt . germeiſter Sch uhmacher - Thiengen . ] Kreis Freiburg .19. ] Landtagsabgeordneter C. Dreher - W ttlingen . Bürgermeiſter Lienin⸗Weil . Kreis Lörrach .20. ] Adlerwirth J . Knapp⸗Grießheim
Landt. ⸗Abg. Brgrm . Geldreich⸗Oberkirch . ] Kreis Offenburg .21.] Altbürgermeiſter Ambr. Friedmann⸗Vimbuch . Altbürgermeiſter Eduard Knörr - Bühl Kreis Baden .22.] Bürgermeiſter Herbſt - Hochſtetten . Gaſtwirth M. Betſch - Gochsheim. Kreis Karlsruhe .23.] Oekonom Karl Steingötter Ladenburg . Gutsbeſitzer Wilhelm Hübſch - Weinheim . ] Kreis Mannheim .24. ] Landtagsabgeordneter § Wittmer - Eppingen . 7 Stabh . Zimmermann⸗Schwabenheim . ] Kreis Heidelberg .25.] Gutsbeſitzer Otto Stein⸗Kudach . Bürgermeiſter Gramlich - Sindolsheim . Kreis Mosbach .

4. Vertreter des Verbandes der landwirthſchaftlichen Kreditgenoſſenſchaften .26 Landtagsabgeordneter Oekonomierath A. Schmid - Rentner G. Bu nz⸗Karlsruhe .Tauberbiſchofsheim

5. Vertreter des Verbandes der landwirthſchaftlichen Konſum⸗ und Abſatzgenoſſenſchaften.
27. ] Gutsbeſitzer Kommerzienrath F. Reiß⸗Karlsruhe . Bürgermeiſter Philipp Vielh auer - Eppingen .

6. Vertreter des Landespferdezuchtvereins .
28 . ] Hauptmann a. D. Fiſcher - Baden . J Bezirksthierarzt Vaeth - Mosbach .

7. Vertreter des Verbandes der badiſchen Zuchtgenoſſenſchaften .
29. ] Verbandsinſpektor Heitzmann⸗Meßkirch. wLandwirth Adolf Heinemann - Neudingen .

8. Vertreter des Oberbadiſchen Weinbauvereins .
30 . ] Nikolaus Blantenhorn - Niederweiler 1G. Hüglin⸗Freiburg .

9. Vom Miniſterium ernannte Mitglieder .
1.] Se. Durchlaucht Fürſt Egon zu Fürſtenberg⸗Donaueſchingen .32.] Lubberger⸗Freiburg .

33.] Altbürgermeiſter Roth⸗Ichenheim .
34.] Freiherr E. von Schauenburg - Gaisbach .
35.] Landtagsabgeordneter Bürgermeiſter Schüler Ebringen .

[ Landwirthſchaftliche Mitglieder des badiſchen Eiſenbahnraths 1897/1900 .— — — 4—
ſident :

räſ . Klein⸗Werthheim , Landt . ⸗Abg
t

J
Stellvertreter :

III . Siaarliche Anſtalten zur Förderung der ;
Landwirthſchaft .

1. Landwirthſchaftlich⸗chemiſche Verſuchsanſtalt
führt wiſſenſchaftliche Unterſuchungen aus . Dieſelbe beant⸗
wortet an ſie geſtellte naturwiſſenſchaftlich⸗landwirthſchaft⸗
liche Fragen und überwacht den Handel mit Futter⸗ und
Düngemitteln . Die Beantwortung von Fragen findet un⸗
entgeltlich ſtatt , ebenſo die Ausführung von Unterſuchungen
von Futter⸗ , Düngemitteln u. ſ. w. , ſofern ſie , z. B. be
hufs Kontrole , allgemeines Intereſſe bietet .

Vorſtand : Geh. Hofrath Prof . Dr . Jul . Neßler in Karls⸗
ruhe, mit zwei Aſſiſtenten .

2. Landwirthſchaftlich⸗botaniſche Verſuchsſtation Karlsruhe .
Dieſelbe hat die Aufgabe , Fragen , welche ſich ouf die

Lebenserſcheinungen der landwirthſchaftlichen Kulturpflanzen
＋beziehen, zu in Sonderheit beſchäftigt ſie ſichbearbeiten ,

Kleiin - Wertheim , Landt . ⸗ u. Reichst . Abg. Frank - Buckenberg . Erſatzmänn
Kommerzienrath Reiß⸗Karlsruhe .

Mitglieder des deutſchen Landwirthſchaftsraths 1897/1900 .
rank⸗Buckenberg , Landt . ⸗Abg. Dreh er⸗Wittlingen Gutspächter Brandenburg

Freiherr von Bodmean - Lorettohof , Kommerzienrath Scipio - Mannheim , Gutsbeſitzer Wechsler - Müllheim
Gutsbeſitzer Steiner - Strohbach .

ier : Gutsbeſitzer Stein Kudach ,uda

Bronnacker .uUr

mit Verſuchen über Akklimatiſation , über den Werth neuer
Kulturpflanzen , den Verlauf von Pflanzenkrankheiten , die
Entwickelungsgeſchichte der Kulturpflanzen unter verſchiedenen
Kulturbedingungen, endlich mit der Unterſuchung und Werth⸗
beſtimmung von Sämereien .

Für die Unterſuchung von Sämereien ſteht die Anſtalt
den badiſchen Landwirthen und den Samenhändlern unter
nachſtehenden Bedingungen zur Verfügung :

Die Unterſuchung von Samenproben werden von der An⸗
ſtalt für die Direktionen der landw . Bezirks⸗ und Ortsvereine
unentgeltlich ausgeführt , wenn es ſich um den Ankauf
von Sämereien für eine größere Anzahl von Vereinsmit⸗
gliedern handelt . Doch findet auch für einzelne Landwirthe eine
unentgeltliche Unterſuchung dann ſtatt , wenn die Proben von
der Vereinsdirection eingeſendet werden und die Verſicherung
abgegeben wird , daß die Unterſuchung nicht für einen Samen
händler , ſondern lediglich für Landwirthe ſtattfinden ſoll .

Der Vermittelung der Einſendung von Samenproben für
Samenhändler dürfen ſich die landw . Vereinsdir ektionen ſelbſt

5



dann nicht unterziehen , wenn die Händler zugleich Land⸗

wirthe und Mitglieder des Vereins ſind .
Samenhändler können mit der Anſtalt nur dann verkehren ,

wenn ſie mit derſelben einen Vertrag abſchließen , wonach
ſie ſich verpflichten , ihren Abnehmern für eine gewiſſe Güte

der Saatwaare zu garantiren .
Die Thatſache der Vollziehung und der Aufhebung der

mit Samenhändlern abgeſchloſſenen Verträge werden von

Zeit zu Zeit im landw . Wochenblatt bekannt gemacht .
Die Zahl der zu einem Vertragsabſchluß mit der An

ſtalt zuzulaſſenden Handlungen iſt nicht beſchränkt . Die

Entſcheidung über die Zulaſſung einer Handlung im einzelnen

Fall bleibt dem Vorſtand der Anſtalt überlaſſen .

Außerhalb Badens wohnende Landwirthe haben die Unter —

ſuchung von Sämereien zu bezahlen , und zwar mit 4 Mark

für die einfache Unterſuchung der Reinheit und Keimfähigkeit .
Sind zur genauen Werthbeſtimmung der Samen mikro⸗

ſkopiſche Unterſuchungen nöthig , ſo ſind außer jenen 4 Mark

für jeden Arbeitstag von 8 Stunden 10 Mark zu bezahlen .
Für alle ſonſtigen oben bezeichneten Arbeiten ſteht die

Station den badiſchen Landwirthen , welche Mitglieder des

landw . Vereins ſind , unentgeltlich zur Verfügung , vorausge⸗

ſetzt , daß es ſich um Fragen handelt , die eine allgemeine wiſſen⸗

ſchaftliche oder praktiſche Wichtigkeit haben .
Für die Durchführung ſolcher Arbeiten , bei denen nur

ein privates Intereſſe vorliegt , iſt eine Taxe von 10 Mark

für den Arbeitstag von 8 Stunden zu zahlen . Landwirthe ,
die nicht Mitglieder des landwirthſchaftlichen Vereins ſind ,

ebenſo Händler ( Samenhändler , Gärtner ꝛc. ) , haben unter

allen Umſtänden jene Taxe zu zahlen .
Vorſtand : Prof . Dr . Ludwig Klein , mit zwei Aſſiſtenten .

3. Die mit reichſten Mitteln ausgeſtattete Univerſität

Heidelberg .

4. Landwirthſchaftliche Winterſchulen .

Der Kurſus iſt halbjährig , vom November bis Ende

März oder Anfangs April . Schülerzahl unbeſchränkt . Unter⸗

richtsgegenſtände : deutſche Sprache , Rechnen , Geometrie
und Feldmeſſen , Naturlehre , Landwirthſchaft , Thierzucht und

einzelne Theile der Thierkunde ( Exterieur , Hufbeſchlag
u. ſ. w. ) . Die Vorſteher der Schulen finden im Sommer

Verwendung als Wanderlehrer .
Außerdem iſt ſeit 1867 im Kreiſe Karlsruhe ein beſonderer

Kreiswanderlehrer angeſtellt , welcher aus Kreismitteln beſoldet
wird . Seit 1896 Kreiswanderlehrer Geiß mit Sitz in Durlach .

1. Landw . Winterſchule Auguſtenberg bei Grötzin⸗

gen für den Kreis Karlsruhe . Staatsanſtalt . Eröffnet am 1.

Dez . 1864 . Vorſtand : Landwirthſchaftsinſpektor Gaub .
2. Landw . Winterſchule zu Eppingen für den Kreis

Heidelberg . Staats⸗ , Kreis⸗ und Gemeindeanſtalt . Eröffnet am
I. Dez . 1864 . Vorſtand : Landwirthſchaftslehrer Stengele .

3. Landw . Winterſchule zu Bühl für den Kreis Baden .
Eröffnet am 1. November 1866 . Vorſtand : Landwirth⸗
ſchaftslehrer Ries .

4. Landw . Winterſchule zu Tauberbiſchofsheim
für den Kreis Mosbach . Eröffnet am 1. November 1867 .

Vorſtand : Oekonomierath Schmid .
5. Landw . Winterſchule zu Meßkirch für den Kreis

Konſtanz . Eröffnet am 4. November 1867 . Vorſtand : Land⸗

wirthſchaftslehrer Huber .
6. Landw . Winterſchule zu Offenburg für den Kreis

Offenburg . Eröffnet am 4. Nov . 1867 . Vorſtand : Oekonomie⸗

rath Magenau
J. Landw . Winterſchule zu Müllheim für den Kreis

Lörrach . Eröffnet am 2. November 1867 . Vorſtand : Land⸗

wirthſchaftsinſpektor Vincenz .

8. Landw . Winterſchule zu Waldshut für den Kreis
Waldshut . Eröffnet im November 1868 . Vorſtand : Land⸗

wirthſchaftsinſpektor Kuhn
9. Landw . Winterſchule zu Villingen für den Kreis

Villingen . Eröffnet im November 1868. Vorſtand : Landwirth⸗
ſchaftsinſpektor Hagmann .

10. Landw . Winterſchule zu Freiburg für den Kreis

Freiburg . Eröffnet am 1. November 1868 . Vorſtand : Land⸗

wirthſchaftsinſpektor Schmezer . Die Schule iſt zweiklaſſig .
11. Landw . Winterſchule zu Ladenburg für den Kreis

Mannheim . Eröffnet im November 1868 . Vorſtand : Land⸗
wirthſchaftsinſpektor Römer . Die Schule iſt zweiklaſſig .

12. Landw . Winterſchule zu Radolfzell . Kreis⸗
anſtalt für den Kreis Konſtanz . Eröffnet am 20. Oktober
1868 . Vorſtand : Landwirthſchaftslehrer Häcker

5. Die Großh . Obſtbauſchule Auguſtenberg

bei Grötzingen ) . Vorſtand : Landwirthſchaftsinſpektor Bach
Obſtbaulehrer Klein , 2 Aſſiſtenten .

Satzungen und Aufnahmsbedingungen ſind folgende :

§ 1. Zweck der Anſtalt . Die Großh . Obſtbauſchule

Auguſtenberg hat die Aufgabe , theoretiſchen und praktiſchen
Unterricht im Obſtbau zu ertheilen .

Nebſtdem ſollen ihre Angeſtellten auch außerhalb der

Schule für die Förderung des Obſtbaues im Lande thätig ſein

§ 2. Der Unterricht . Der Unterricht hat den Zweck
Leute , welche ſich ſchon mit Obſtbau beſchäftigt haben , in
allen Theilen dieſes Faches , insbeſondere in der Erziehung
der Obſtbäume , in der Pflanzung und Pflege derſelben , in

der Kenntniß der wichtigſten Obſtſorten und in der Benützung
und Aufbewahrung des Obſtes weiter auszubilden .

Er wird theils in einem ordentlichen Lehrkurſus von vie
Monaten für junge Leute ( Hauptkurſus ) , theils in einen

abgekürzten Kurſus von 14 Tagen für Perſonen reiferen
Alters ertheilt .

Das Nähere hierüber beſtimmt der Lehrplan .
§ 3. Hauptkurſus . Aufnahme . In den Hauptkurſus

werden Leute im Alter von mindeſtens 15 Jahren aufgenom
men , welche einen guten Leumund und die für das Verſtändnif
des Unterrichts nothwendigen Fähigkeiten u. Kenntniſſe beſitzen

Die Anmeldung hat vier Wochen vor Beginn des Kurſu
bei dem Vorſtand der Anſtalt zu geſchehen . Mit der Anmeldun

ſind die Leumunds⸗ und Schulzeugniſſe vorzulegen und if

nachzuweiſen , wer die Beſtreitung der Koſten für die Ver

pflegung des Obſtbauſchülers übernimmt .

§ 4 . Unterrichtszeit . Die Einberufung erfolgt fü

zwei Zeitperioden von je acht Wochen ; der Unterricht de
erſten Periode beginnt im Monat März, derjenige der zweite⸗
Periode Ende Juli .

§ 5 . Verpflegung . Die Schüler erhalten Wohnung un

Koſt in der Anſtalt , ſoweit es deren Räumlichkeiten geſtatten
Soweit dies nicht der Fall iſt , oder die Schüler in der nächſte⸗
Umgebung der Anſtalt zu Hauſe ſind , kann ihnen geſtatte
werden , Wohnung und Koſt außer der Anſtalt zu nehmen

86 . Koſten des Unterrichts und der Verpflegung
Der thoretiſche u. praktiſche Unterricht wird unentgeltlich ertheil

Für die Verpflegung und Verköſtigung haben die Schül
eine den Selbſtkoſtenpreis nicht überſteigende Vergütung
entrichten , welche alljährlich nach den Rechnungsergebniſſe
des Vorjahres feſtgeſetzt und vor Eröffnung des Unterricht
bekannt gemacht wird .

7. Vergünſtigungen . Den Schülern des Haup
kurſus können auf Anſuchen folgende Vergünſtigungen ein

geräumt werden :
1. Erſatz der Reiſekoſten von ihrem Heimathsort naſ

Station Grötzingen und zurück ;
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§ 9. Prüfung Zeugniſſe . *Kurſus wird eine lten, auf r
als fähig erkam ler igniſſe aus
Die in dieſen Zeugniſſen zu ertheilenden Noten ſind : ſehr
gut, gut und genügend

10. Obſtbaukur für R rei
Der abgekürzte Obſtbaukurſus für Perſonen reiferen Alters
wird im Monat Juli abgeh lten und dauert 14 Tage .

Die Anmeldung geſchieht nach erfolgter Bekanntmachungdes Beginns dieſes Kurſus bei dem Vorſtand der Anſtalt .
Die Theilnehmer erhalten auf Verlangen gegen Bezahlung

der gemäß § 6feſtgeſetzten Vergütung Wohnung und Koſt
in der Anſtalt

Der Unterricht iſt unentgeltlich . Je nach Umſtänden können
den Theilnehmern auf Anſuchen die Reiſekoſten vergütet werden .

§ 11. Prämien für Baumſchulwärter . An Baum⸗
ſchulwärter von Korporationen wie von Privaten , welche ſich
aus zeichnen wir eine Anzahl von Geldprämien
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＋. — en Alters

allialljc
vertheilt . Die Verleihu eht auf den Antrag des Vor
ſtandes der Obſtbauſchu ) das Miniſterium des Innern .

§ 12. Sonſtige erdeerung des Obſtbaues . Auf
dem der Soſtbauſchule überwieſenen Gelände wird ein
möglichſt vollſtändiges Sortiment der für die Verhältniſſe
des Landes geeignetſten Obſtſorten angelegt . Die Baumſchulen
und Obſtpflanzungen der Anſtalt ſind in einem für die
Unterrichtszwecke m

ögli
chſt vollkommenen Zuſtand zu erhalten .

Den Lehrern der Obſtbauſchule liegt es ob, vom Stande
des Obſtbaues in allen Theilen des Landes ſich zu unter
richten und durch Wort und Schrift die Pflege und Hebung
dieſes Kulturzweiges zu fördern .

Auf Anſuchen haben dieſelben Auskunft über die beſten
Bezugsquellen junger Bäume , über die Anlage von Baum⸗
ſchulen , über Ausführung von Baumpflanzungen , überhaupt
über alle auf den Obſtbau bezüglichen Fragen zu ertheilen .

Ueber die gemachten Wahrnehmungen und über die
Thätigkeit der ganzen Anſtalt hat der Vorſtand im Benehmen
mit dem Vorſtand der landw . Winterſchule alljährlich einen
Bericht an das Miniſterium des Innern zu erſtatten und
an dieſen Bericht ſeine Vorſchläge wegen Förderung des Obſt⸗
baues im Lande anzuknüpfen .

6. Ackerbauſchule Hochburg .
Vorſtand : Domänenpächter , Oekonomierath Junghanns .
Eröffnet am 1. Juli 1848 . Kurſus zweijährig.

Satzungen dieſer Anſtalt ſind :
§. 1. Die ſtaatliche , unter der oberen Aufſicht des Mi⸗

niſteriums des Innern ſtehende Ackerbauſchule Hochburg
hat die Aufgabe , junge Männer , vornehmlich aus dem
Bauernſtande , in einer zweijährigen Lehrzeit durch ge⸗

Zwei⸗
che Arbeit

Gutswirth⸗

Zöglinge geſ ſchieht
Zahl der Zöglinge

den 8 Zöglinge auf⸗

Anſtalt
an den Anſtaltsvorſtand

Bewerbungen um Aufnahme in die
vor dem 1. Oktober

Aufzunehmende muß
Lebensjahr zurückgelegt ha

die Kenntniſſe Volksſchülerseines
beſitzen und ſich darüber durch Erſtehung einer Auf⸗
nahmeprüfung ausweiſen

c. mit den gewöhnlichen landwirthſchaftlichen Arbeiten
vertraut , vollkommen geſund und für anhaltende Feld⸗
arbeit körperlich hinreichend erſtarkt ſein

§ 5. Der Bewerbung um Aufnahme iſt ein Geburts⸗
ſchein, ein Leumundszeugniß Aufzunehmenden ſowie die
ſchriftliche Einwilligung des Vaters oder Vormundes zum
Beſuche der Ackerbauſchule und zur Uebernahme der daraus
erwachſenden Koſten beizulegen .

§ 6. Bei der Aufnahme ſind, wenn ſie nach dem Prü⸗
fungsergebniß andern Bewerbern auch etwas nachſtehen , in
erſter Linie Bauernſöhne und ſolche Bewerber zu berückſich
tigen, welche dereinſt einen eigenen Gutsbetrieb zu erlangen
Ausſicht haben . Solche , welche eine Winterſchule erfolgreich
beſucht haben , ſowie Angeh örige des Großherzogthums Baden
haben vor andern den Vorzug

Die Aufnahme geſchieht durch den Vorſtand und bedarf
der Genehmigung des Großherzoglichen Miniſteriums des
Innern als Aufſichtsbehörde der Schule .

§ 7. Mit dem Eintritt in die Anſtalt übernehmen die
Zöglinge die Verpflichtung, in derſelben die feſtgeſetzte
Lehrzeit von 2 Jahren zuzubringen , den in Bezug
auf Haus⸗ und Schulordnung gegebenen Vorſchriften unver⸗
weigerlich Folge zu leiſten , allen in der Gutswirthſchaft vor⸗
kommenden Arbeiten nach Anweiſung des Vorſtandes ſich
eifrig zu unterziehen und den an ſie ergehenden Weiſungen
willig zu gehorchen

§ 8. Jeder Zögling hat beim Eintritt in die Anſtalt
eine Sonntagskleidung , zwei vollſtändige Werktagsanzüge
und das nöthige Leibweißzeug , ſowie die zur Reinigung des
Körpers , der Kleidung und des Schuhwerks nothwendigen
Gegenſtände mitzubringen .

§ 9. Koſt und Wohnung , Betten , Handtücher , Heizung
und Beleuchtung , bei Erkrankungen auch die erforderliche
ärztliche Hilfe und die nöthigen Arzneimittel werden den
Zöglingen von der Anſtalt gewährt . Nur bei Krankheiten ,
welche länger als 14 Tage währen , tritt eine Erſatzverbind⸗
lichkeit für Krankenwartung , Krankenkoſt , Arzt und Arzneien ,
wenn der Zögling oder ſeine Angehörigen nicht etwa vor⸗
ziehen, daß bis zur Wiedergeneſung die Anſtalt verlaſſen
wird .

§ 10. Das von denin die Ackerbauſchule aufgenom⸗
menen Zöglingen zu entrichtende Lehrgeld für die ganze
Lehrzeit beträgt 450 M. ; ob und welcher Betrag des Lehr⸗
gelds bei einem Ausſcheiden des Zöglings vor Ablauf der
zweijährigen Lehrzeit nachgelaſſen werde , iſt der Entſchließung
des Miniſteriums des Innern anheimgegeben . Zöglingen
die die volle zweijährige Lehrzeit zur Zufriedenheit zurück⸗
gelegt haben , wird als Gegenwerth für die von ihnen ge⸗
leiſtete Arbeit durch das Miniſterium des Innern von dem
Lehrgeld von 450 M. der Betrag von 100 M. nachgelaſſen
werden
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§ 11. Zu der Zahlung des ganzen Lehrgeldes von
450 M. haben ſich die Eltern oder Vormünder und im Fall
der Volljährigkeit des Zöglings dieſer ſelbſt durch Ausſtel⸗
lung einer ſchriftlichen Urkunde verbindlich zu machen , die
am Tage des Eintritts des Zöglings dem Schulvorſtande
zu übergeben iſt .

Von dem Lehrgeld von 450 M. iſt innerhalb des erſten

Jahres der Betrag von 300 M. in vierteljährlich voraus zu
leiſtenden Zahlungen zu entrichten .

§ 12. Für die Ackerbauſchule Hochburg wird vom Mi⸗
niſterium des Innern ein Beirath ernannt , deſſen Mit⸗

glieder die Aufgabe haben , mindeſtens einmal in jedem
Jahr von der Führung des Wirthſchaftsbetriebes ſowie von
dem Unterrichtsgang Einſicht zu nehmen und über ihre
Wahrnehmungen an das Miniſterium des Innern ſchriftlich
Bericht zu erſtatten .

Dieſem Beirath werden außer einem Vertreter des
Oberſchulrathes weitere Mitglieder aus der Zahl der prak⸗—
tiſchen Landwirthe des Landes angehören .

§ 13. Gegen Ende jeden Lehrjahres findet eine Prüfung
der Zöglinge ſtatt , welche für die austretenden Zöglinge
jeweils zugleich als Schlußprüfung gilt .

Beim Austritt aus der Anſtalt nach vollbrachter zwei⸗
jähriger Lehrzeit erhält jeder Zögling ein Abgangszeugniß
über ſein Betragen , Fleiß und Befähigung ausgeſtellt .

An Zöglinge , welche ſich durch gutes Betragen , Fleiß
und Leiſtung beſonders ausgezeichnet haben , können auf
Antrag des Vorſtandes und mit Zuſtimmung des Lehrers
Prämien gegeben werden .

§ 14. Zöglinge , welche auf Grund einer ihnen vom
Vorſtand wegen triftiger Urſachen ertheilten Erlaubniß die
Anſtalt vorzeitig verlaſſen , erhalten ebenfalls Zeugniſſe .
Dagegen wird bei unerlaubtem Austritt oder im Falle der

Wegweiſung aus der Anſtalt kein Zeugniß ertheilt .

7. Hufbeſchlagſchulen

Im Vollzug des Geſetzes vom 5. Mai 1884 ſind zur
Heranbildung tüchtiger Hufſchmiede fünf Hufbeſchlagſchulen
ins Leben gerufen worden . Der Unterricht iſt ein theoretiſch⸗
praktiſcher und erſtreckt ſich auf die Dauer von drei Monaten .

Solche Anſtalten beſtehen :
a. In Tauberbiſchofsheim , Vorſtand Bezirksthierarzt

Mock .
b. In Mannheim , Vorſtand Bezirksthierarzt Fuchs .
c. In Karlsruhe , Vorſtand Bezirksthierarzt Kohlhepp .
d. In Freiburg , Vorſtand Bezirksthierarzt Fenzling .
e. In Meßkirch , Vorſtand Bezirksthierarzt Leyendecker .

Statut der Hufbeſchlagſchulen .

§ 1. Zweck der Hufbeſchlagſchulen . Die Hufbe⸗

ſchlagſchulen haben die Aufgabe , junge Leute , welche das
Schmiedehandwerk erlernt haben , in der Ausführung eines

guten Huf⸗ und Klauenbeſchlags auszubilden und zur Ablegung
der vorgeſchriebenen Prüfung im Hufbeſchlag vorzubereiten .

§ 2. Lehrperſonal . Für jede Schule iſt von dem
Miniſterium des Innern ein Thierarzt als Lehrer in dem

theoretiſchen Theil des Unterrichts , ein Beſchlagſchmied als

Lehrer des praktiſchen Hufbeſchlags , und , wo nöthig , ein

Zeichnenlehrer beſtellt .
Vorſtand der Schule iſt der thierärztliche Lehrer .
§ 3. Obliegenheiten des Schulvorſtandes . Der

Vorſtand der Schule empfängt die Anmeldungen zur Auf⸗

nahme in die Schule und zur ſtaatlichen Prüfung der Huf⸗

ſchmiede ; er iſt für die ſtrenge Einhaltung des Lehrplanes
verantwortlich ; es ſteht ihm zu, dem Unterricht der Schüler

zu jeder Zeit anzupohnen . Den von ihm innerhalb der

Grenzen dieſes Statuts und des Lehrplanes getroffenen

Anordnungen iſt ſeitens der Lehrer wie der Schüler Folge
zu leiſten . Er übt die Disciplin über die Schüler aus ;
Anzeigen über Ordnungswidrigkeiten der Schüler ſind an ihn
zu richten . Er iſt allein befugt , den Schülern Urlaub zu ertheilen .

Der Vorſtand führt das Inventar der Schule ; für die
Inſtandhaltung des letzteren iſt er in erſter Reihe verantwortlich .

Der Vorſtand vertritt die Schule nach außen und iſt
verpflichtet , dem Miniſterium des Innern über die Aufnahme
von Schülern , über den Abgang derſelben , über die Er⸗
krankung der Lehrer und über alle ſolche Vorkommniſſe als⸗
bald Bericht zu erſtatten , welche den ordnungsmäßigen Fort⸗
gang des Schulunterrichts ſtören oder zu ſtören geeignet ſind .

§ 4. Obliegenheiten des Beſchlaglehrers . Der
Beſchlagſchmied , welcher als Beſchlaglehrer beſtellt wird , hat
die zur Unterbringung der Schüler und für den Unterricht
erforderlichen Räume und Einrichtungen zu ſtellen und die
Schüler nach dem Lehrplan und , wie es für Schmiedgeſellen
üblich iſt , in der Fertigung von Huf - und Klaueneiſen und
im Beſchlag von Pferden und Rindern oder von todten
Pferdehufen oder Rinderklauen zu beſchäftigen . Jede andere
Verwendung der Schüler iſt uͤnterſagt .

§ 5 . Koſten des Unterrichts . Die Schüler haben
für ihre Beköſtigung und wohnliche Unterbringung eine Ver⸗
gütung zu entrichten , die für die Dauer der Unterrichtszeit
in der Regel 100 M. nicht überſteigen ſoll .

Die Vergütung für Stellung des Unterrichtslokales und
der nöthigen Beſchlagsgeräthſchaften und für Werkzeuge
ſowie die Lehrerhonorare werden aus der Staatskaſſe beſtritten .

§ 6. Lehrmittel . Jede Schule wird aus Mitteln der
Gr . Staatskaſſe mit den erforderlichen Lehrmitteln ausgeſtattet

Für Unterhaltung und Ergänzung des Schulinventars
wird den Schulen ein entſprechender Kredit zur Verfügung
geſtellt . Die Auslagen , auch diejenigen für Porto , werden
vierteljährlich zuſammengeſtellt und dem Miniſterium zur
Dekretur vorgelegt .

§ 7. Aufnahmsgeſuche . Die Aufnahmen in die

Schulen erfolgen in der Regel auf 1. Januar und 1. Oktober

Geſuche um Aufnahme als Schüler der Hufbeſchlagſchule
ſind entweder ſchriftlich oder mündlich bei dem Vorſtandt
mindeſtens vier Wochen vor dem bekannt gemachten Auf—

nahmetermin anzubringen .
§ 8 . Erforderniſſe zur Aufnahme . Zur Aufnahme

iſt erforderlich :
a. der Nachweis der mit Erfolg beſtandenen Lehrzeit in

Schmiedehandwerk ;
b. der urkundliche Nachweis , daß der Aufzunehmende be

reits zwei Jahre als Schmiedgeſelle gearbeitet hat ;
c. die durch eine Prüfung nachzuweiſende Fertigkeit , ein

Hufeiſen in zwei Hitzen aus Stabeiſen ſchmieden und
einen Pferdefuß zum Beſchlage herrichten und voll
ſtändig beſchlagen zu können .

Ferner hat jeder Aufzunehmende durch ein bürgermeiſter
amtliches Zeugniß oder durch ſein Arbeitsbuch ſein bisherige⸗
Wohlverhalten nachzuweiſen und in glaubhafter Weiſe darzu

thun , daß er , ſeine Eltern oder der Vormund die Mittel aufbrin

gen , um die auf ihn fallenden Koſten der Lehrzeit zu beſtreiten
§ 9. Zulaſſung . Ueber die Aufnahme entſcheidet de

Vorſtand im Benehmen mit dem Beſchlaglehrer . Wenn dit

ſelben ſich nicht einigen , ſo iſt von dem Vorſtand Vorlag
an das Miniſterium des Innern zu erſtatten , welches di

endgiltige Entſcheidung trifft .
§ 10. Maximalzahl der Schüler . Zu einem Lehr

kurſus ſollen in der Regel nicht mehr als 6- 8 Schüler zu

gelaſſen werden .
Ueberſteigen die Anmeldungen dieſe Zahl , ſo entſcheide

über die Aufnahme die größere Befähigung und unter Gleich

ſtehenden die Reihenfolge der Anmeldung .
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§ 15. Lehrplan . Der Unterricht
beſonderen Lehrplan ertheilt

§ 16. Obere Aufſicht über die
beſchlagſchule ſteht unter der

wird nach keinem

Schule
Aufſicht des Großh

Großh . Miniſteriums d. Jamtes u. unter der Leit ung des

8. Landwirthſch . Haushaltung
1. Haushaltungsſchule

ſtand: Landwirthſchaf

sſchulen für Bauerntöchter
R dolfzell ſeit 1883. Vor

ehrer Häcker 2 Kurſe
von je 5 Monate Dauer Winterku rs : Anfang November
bis Ende März . Sommerkurs : Anfang Mai bis Ende
September . Genießt Staats⸗ und Kreisunterſtützung .

Jähr lich

2. Haushalt ſchule Neckarbiſchofsheim ſeit
1884. Vorſt. : Bürgerm . u Landt . Abg. Neuwirth . Jährlich
2 Kurſe . Winterkr von Mitte Oktober bis Mitte März .
Sommerkurs von Mitte April bis Mitte September , alſo

onate . Genießt Staats⸗ und Kreisunterſtützung .
Haushaltungsſchule Villingen ſeit 1884 . Vor⸗

eiſter Oſiander .˖ Jährlich 1 Kurs von
5 Monate Dauer und zwar Ende November bis Ende März .
Genießt Staats⸗ und Kreisunterſtützung .

4. Haushaltungsſchule Kenzingen ſeit 1888 . Vor⸗
ſtand Bürgermeiſter Kaiſer in Kenzingen Jähr l. 2 Kurſe
von je 5 Monaten Dauer und zwar von Mitte Ottober öbis
März und Mitte April bis September . Kreisinſtitut .

5. Haushaltungsſchule Sinzheim . Kreisinſtitut .
Vorſtand : Geiſtl . Rath Lender in Sasbach . Jährl . 2 Kurſe
und zwar : vom 1. Mai bis 1. Okt. und vom 1. Nov . bis 1. April ;
—beſonderer Molkereikurs 14tägig im Oktober . Für Unter⸗
richt und Verpfle gungzahlen die Schülerinnen 1 M. täglich

9. Unterrichtskurſe für Bienenzucht .
In der Erwägung , daß die Bienenzucht , richtig betrieben ,

zu einem lohnenden
Nebenzw eig für landwirthſchaftliche Klein

betriebe geſtaltet werden kann , wurde erſtmals im Staats
budget für 1890/91 eine Summe von rund 3000 M. jähr⸗
lich eingeſtellt , aus der neben ein Dotation des Landes⸗
bienenzuchtvereins die Mittel zur Einrichtung von Lehr⸗
kurſen für Bienenzucht in Verbindung mit einer Muſter⸗
bienenzuchtanlage beſtritten werden ſollen . Für dieſe
Kurſe , welche in Eberbach , an der le Au

ckerbau⸗guſtenberg bei Grötzingen und auf
ſchule Hochburg ſtattfinden und im Frühjahr 1891 ihren

Aufſichtsrath beſtelltAnfang genommen haben , iſt ein
Satzungen für die Unterrichtskurſe in Bienenzucht .

§ 1 . Aufgabe der Unterrichtskurſe . Die Unter
richtskurſe in Bienenzucht haben die Aufgabe , theoretiſchen
und praktiſ chen Unterricht in der Bienenzucht zu ertheilen

§ 2. Dauer des Unterrichts . Der Unterricht wird
ährlich in drei Kurſen ur ientgeltlick h ertheilt und zwar in einem

achttägigen für Perſonen reiferen Alters und in zwei vierzehn
täg für jüngere Leute . Das Nähere beſagt der Lehrplan

8 Aufnahme in die Kurſe . Aufnahmsf ähig ſind
in erſter Reihe Badener , welche das 16. Lebensjahr zurück⸗
gelegt haben , einen guten Leumund und die für das
ſtändr des Unterrichts ＋ Fähigkeiten beſi

Die Anmeldung hat drei Wochen vor 1 eines Kurſes
bei dem Leiter zu geſchehen . 8 welche keinen öffent —
lichen Dienſt bekleiden oder dem Leiter nicht perſönlich be⸗
kannt ſind , haben mit der Anmeldung ein Leumundszeugniß
vom Bürgermeiſteramt vorzulegen .

In jeden Kurs werden höchſtens 15 Theilnehmer auf
genommen ; unter ſonſt gleichen Verhältniſſen

n bei
der Aufnahme der Zeitpunkt der Anmeldung

§ 4 . Verpflegung . Die Schüler haben die Auslagen
für Koſt und Wohnung im Schulorte ſelbſt zu tragen . Beides
wird auf Wunſch vom Leiter vermittelt .

§ 5. Vergünſtigungen die ſich tüchtig
erweiſen , können auf Anſuchen die Reiſe - und Verpflegungs⸗
koſten ganz oder theilweiſe erſetzt werden.

§ 6. Prüfung . Am Schluſſe jeden Kurſes wird eine
Prüfung abgehalten . Schüler , welche ſich dabei und während
des Kurſes beſonders ausgezeichnet haben , erhalten ein Diplom
vom Bad. Landesverein für

Bienenz ucht .
§. 7. Der Aufſichtsrath . Die Schule unterſteht einem

ſichtsrath . Derſelbe beſteht :
1. aus einem von dem Geſammtvorſtande

nenzüchtervereins ernannten Mitgliede dieſes Vorſtands ;
2. aus dem Vorſtand des landw . Bezirksvereins ;
3. aus dem Bezirksvorſtand des Vereins für Bienenzucht ;
4. aus dem Bürgermeiſter im Schulorte und
5. aus dem Kursleiter
Der Aufſichtsrath ſchreibt die Kurſe aus

die Aufnahme der Schüle
Auszahlungen an Leiter
Miniſterium des Innern
nach § 5 und nimmt den Ja
lage an das Miniſteriur n des Innern entgegen .

§ 8. Der Leite Der Leiter ertheilt den bienenwirth⸗
ſchaftlichen unterricht in den Kurſen an der mit der Schule
verbundenen und ihm zu eigen gehörigen Muſterbienenwirth⸗
ſchaft ; außerdem hat er die Verpflichtung , auf jede mögliche
Weiſe für Förderung der Bienenzucht zu wirken , namentlich auch
dadurch , daß er außer der Zeit des Unterrichts Beſuchern die
Bienenwirthſchaft zeigt und ihnen mit Rath an die Hand geht .

Ueber die gemachten Wahrnehmungen und über die
Thätigkeit der Anſtalt hat der Leiter alljährlich einen Bericht
an den Aufſichtsrath zu erſtatten und an dieſen Bericht etwaige
Vorſchläge wegen Gerberung der Bienenzucht anzuknüpfen .

Auf
des bad. Bie⸗

38 über
hält die Prüfungen ab, vermit

und Schüler , ſtellt Anträge 3
auf Genehmigung von Beihilfen
ahresbericht des Leiters zur Vor⸗


	Seite 15
	Seite 16
	Tabelle
	Seite 16
	Seite 17

	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21

